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Reqlement betreffend die Aufgaben übertragung im Bereich Feuerwehr

Die Gemeindeversammlung Amsoldingen erlässt gestützt auf Art. 68 des Gemeindegesetzes

des Kantons Bern (GG) vom 16.März 1998 und Art. 4 Bst. a der Gemeindeordnung (GO)

der Einwohnergemeinde Amsoldingen vom 1. November 2O2l folgendes Reglement

Soweit in diesem Reglement für die Bezeichnung von Personen oder Personengruppen nur

die männliche Form venruendet wird, sind darunter alle Menschen zu verstehen.

l. Allgemeines

Anschluss

Vertrag

Anwendbares Recht

ll. Finanzierung

Grundsatz

Venvendung Restbe-
stand Spezialfinanzie-
rung

Art. 1

Die Einwohnergemeinde Amsoldingen überträgt sämtliche Feuer-
wehraufgaben an die Stadt Thun als Sitzgemeinde.

Art.2

Die Details der Aufgabenübertragung regelt der Gemeinderat Am-

soldingen mittels Vertrag mit der Stadt Thun.

Die Einwohnergemeinde Amsoldingen unterstellt sich für den Be-

reich der übertragenen Aufgabe dem kommunalen Recht der Stadt
Thun, soweit nicht kantonales Recht anwendbar ist.

Art.3
1 Die Details zur Finanzierung der laufenden Kosten regelt der Ge-
meinderat Amsoldingen mittels Vertrag mit der Stadt Thun.

2 Der Restbestand der Spezialfinanzierung Feuerwehr per 31. De-

zember 2024kann wie folgt eingesetzt werden:

a) Unterhalt und Revision von Hydranten

b) Solidaritätsbeiträge bei Feuer-, Umwelt- und anderen Kata-
strophen, auch ausserhalb der Gemeinde

g über die Ausrichtung von Solidaritätsbeiträgen und deren Höhe
entscheidet der Gemeinderat. Die Ausgabenkompetenz richtet
sich nach der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Amsol-
dingen.

lll. Schluss- und Übergangsbestimmungen

lnkrafttreten

Art. 5
1 Das vorliegende Reglement tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

2 Das Feuenruehrreglement vom 17. Juni 2011 wird mit lnkrafttre-
ten des vorliegenden Reglements aufgehoben.
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Reglement betreffend die Aufgabenübertragung im Bereich Feuenryehr

Genehmigungsvermerk

Die Gemeindeversammlung hat das vorliegende Reglement am 11. Dezember 2024 geneh-

migt.

GEMEI NDEVERSAMMLUNG AMSOLDI NGEN

Stefan Andreas Bösch
GemeindeschreiberGemeindepräsident

Auflagezeugnis

Der untezeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das Reglement vor der Gemein-

deversammlung vom 12. November2024-11.Dezember2024 öffentlich aufgelegtwurde.

Die Publikation erfolgte im Amtsanzeiger Thun vom 7. November 2024 und 14. November

2024.

Amsoldingen, 12. Dezember 2024

Andreas Bösch
Gemeindeschreiber
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